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Gemeinde Bordesholm
Der Bürgermeister

Sitzung der Gemeindevertretung 
Bordesholm

Sitzungstermin: Dienstag, 15.02.2022,
 18:30 Uhr
Raum, Ort: Sitzungssaal des Rathauses, 
 Mühlenstraße 7,
 24582 Bordesholm

Öffentliche Plätze für Besucherinnen und 
Besucher stehen nur in begrenzter Anzahl 
zur Verfügung. Zur besseren Planbarkeit 
wird daher um eine telefonische Voranmel-
dung unter der Telefonnummer 04322/695-0 
(Zentrale des Amtes Bordesholm) gebeten.

Die Sitzung findet unter Einhaltung der 
2 G+ Regelung statt.

Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung
2. Beschluss über die Tagesordnung
3. Einwohnerinnen- und Einwohnerfrage-

stunde
4. Genehmigung der Sitzungsniederschriften 

vom 07.12.2021 und vom 16.12.2021
5. Ortsentwicklungskonzept: Weiteres 

Vorgehen und Schwerpunktbildung
 BOR/2022/751

6. Vortrag durch Frank Günther: CO2-neutra-
les Bauen und Leben in Bordesholm

7. Machbarkeitsstudie zur Bebauung des 
Veranstaltungsplatzes

 Antrag der FDP-Fraktion vom 22.11.2021
 BOR/2021/744

8. Anfragen der Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter

9. Bericht der Bürgermeisterin bzw. des Bür-
germeisters

10. Mitteilungen der Verwaltung
Voraussichtlich im nichtöffentlichen Teil 
der Sitzung:
11. Personalangelegenheiten
12. Grundstücksangelegenheiten
13. Verwaltungsinterne Mitteilungen
Öffentlicher Teil:
14. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher 

Sitzung gefassten Beschlüsse

Nähere Informationen zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten können Sie im Rat-
haus, Zimmer Nr. 301, mündlich oder tele-
fonisch über die Durchwahl-Nr. 695-142 er-
halten.

Bordesholm, den 28. Januar 2022
Ronald Büssow

   Bekanntmachung 
 

 Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes Bordesholmer Land für das 
Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund des § 11 der Satzung des Abwasserzweckverbandes Bordesholmer Land in Verbindung mit 
§ 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung, 
wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 01. Dezember 2021 - und mit 
Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde -  folgende Haushaltssatzung erlassen:  

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 

 im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf  2.135.400 EUR 
  in der Ausgabe auf    2.295.600 EUR 

und    
 im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 1.710.100 EUR 
  in der Ausgabe auf 1.710.100 EUR 

 
§ 2 

Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs- 

maßnahmen auf 
 

1.440.200 EUR 
   

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 
   

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
   

4.  die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 7,05 Stellen. 
 

§ 3 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermäch-
tigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 14 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit erteilen kann, beträgt 1.500 €. Die Genehmigung der 
Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Ver-
bandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aus-
gaben und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten. 
 
Der in § 2 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
wurde zunächst mit einem Betrag i. H. v. 1.359.000 € genehmigt. 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am  07.01.2022 erteilt. 
 
Bordesholm, den 18.01.2022 
                                                                                                             gez. Tiede 
                                                                    (L.S.)                                  Verbandsvorsteher 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekanntge-
macht. 
Alle können Einsicht in die Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen. 
 
Bordesholm, den 18.01.2022                                          Abwasserzweckverband Bordesholmer Land  
                                                                                                            Der Verbandsvorsteher 
                                                                     (L.S.)                                             Tiede 
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Gemeinde Mühbrook

1. Änderung
der Satzung der Gemeinde Mühbrook

für den Betrieb und die Erhebung von Benutzungsgebühren für 
die Kindertageseinrichtung der Gemeinde Mühbrook

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 der Gemein-
deordnung für Schl.-H. in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 23.  Juni 
2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 364), der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 4 Abs. 
1 Alternative 2 und 6 Abs. 1 bis 5 des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Schl.-H. in der Fassung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. November 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 425), der §§ 22 -24 und 90 Abs. 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch 
VIII in der Fassung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt 
geändert durch Artikel 16a Abs. 6 des Gesetzes vom 28.  April 2020 
(BGBl. I S. 960) sowie des § 31 Abs. 1 Satz 1 und 2 Satz 1 des Gesetzes 
zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege (Kindertagesförderungsgesetz – KiTaG) vom 12.12.2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 759), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. Mai 
2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 220) wird nach Beschlussfassung durch 
die Gemeindevertretung Mühbrook vom 15.12.2021 folgende Satzung 
erlassen: 

Artikel 1:

§ 5 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

§ 5 
Gebührenerhebung

(4) Unplanmäßige  Sonderschließungszeiten,  die  aus  einem  beson-
deren  Anlass  mehr  als  fünf  Betriebstage  andauern,  sind  von  der  
Regelung  in  Absatz  3  ausgenommen.  
In diesem Falle entfällt ab dem sechsten Betriebstag die Gebühren-
pflicht für die Betreuungsstunden, die aufgrund des entsprechenden 
Anlasses nicht in Anspruch genommen werden konnten. Ein Erstat-
tungsantrag ist erforderlich.

Artikel 2:
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Mühbrook, 17.01.2022

gez.
Klüver
Bürgermeister   (L.S.)

Die vorstehende 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Mühbrook für 
den Betrieb und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kin-
dertageseinrichtung der Gemeinde Mühbrook  wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. 

Bordesholm, 18. Januar 2022
Amt Bordesholm
Die Amtsdirektorin

 
VHS Bordesholm-Wattenbek aktuell

Aktuelle Informationen zu Covid-19 und unseren
Kursangeboten finden Sie auf unserer Website.

*********************
ONLINEKURSE

221-529-OK Gedächtnistraining mit Humor - Brainfitness für 
Beruf, Studium, Business und Alltag!
Sie bringen die Namen ihrer Kinder und Kollegen durcheinander?
Oder ihr 8 - jähriger Enkel schlägt Sie in Memory? Seit er 4 ist?
Scherz  beiseite.  Aber  wenn  Sie  glauben,  das  liegt  an  ihrem
schlechten  Gedächtnis,  irren  Sie  sich  vielleicht.  Gehirngerechte
Lern-  und  Merkmethoden  können  Ihnen  aus  dieser  Denkfalle
heraushelfen.  Erproben  Sie  an  4  Terminen  im  wöchentlichen
Wechsel  systematisches  Gedächtnistraining,  das  Spass  macht
und zu Ihrer individuellen Zielsetzung passt.
Dozent: Torsten Fraundorf (Köln) Seit 1998 freier TV - Comedy-
Autor  &  Bühnen-Coach  vieler  erfolgreicher  Stars.  U.a.  mehrere
Jahre  unvergesslich  tätig  für  Comedians  wie  Carolin  Kebekus,
Ralf Schmitz, Kaya Yanar, Serda Somuncu u.v.a. Darüber hinaus:
Stimm- & Moderations - Coach z.Bsp. Für Kickbox -Weltmeisterin
Dr. Christine Theiss. Ferner Humor-Lehrer für
Dienstleister  aus  freier  Wirtschaft,  Bildung,  Vertrieb-  und
Dialogmarketing. In Kooperation mit der VHS Köln.
Montag, 07.02.2022, 18:00 Uhr, 4 Termine, 125,00 €

221-192-OK Rhetorik und Kommunikation in Beruf und Alltag
Überzeugend darstellen - selbstbewusst argumentieren
"Eine gute Rede hat einen guten Anfang und ein gutes Ende - und
beide sollten möglichst dicht beieinanderliegen." Marc Twain. Das
Präsentieren,  mit  dem Sie Ihr Team/Ihre Vorgesetzten von Ihrer
Arbeit  überzeugen  können,  ist  eine  Kunst,  die  Sie  trainieren
können - dabei unterstützt Sie dieses Seminar! Erfahren Sie mehr
über Rhetorik im beruflichen und privaten Alltag.
Donnerstag, 10.02.2022, 18:30 Uhr, 5 Termine, 137,00 €

221-526-OK Ihr erstes Webinar erstellen - leicht gemacht
Sonntag, 13.02.2022, 9:00-16:30 Uhr, 69,00 €

 
RESTPLÄTZE

221-420 Spanisch für Anfänger/innen ohne Vorkenntnisse
Dienstag, 08.02.2022, 19:00 Uhr, 18 Termine, 47,00 €

221-202 Grundlagen der Digitalfotografie oder meine 
Digitalkamera - Ein Buch mit 7 Siegeln!
Donnerstag, 17.03.2022, 19:15 Uhr, 6 Termine, 66,00 €

*******************************
Die Ukulele Kurse beginnen im Februar!

ACHTUNG!
Geänderte Erreichbarkeit:

Telefonisch erreichen Sie uns Montag und Donnerstag unter
0151/54 61 11 73.  Dienstag, Mittwoch und Freitag unter

04322/695-148. 


